
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren 
für die Abwasserbeseitigung der Stadt Sternberg 
(Beitrags- und Gebührensatzung) 

  
Auf der Grundlage der § 5 und 15 der Kommunalverfassung des Landes  Mecklenburg - 
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011 (GVOBl. M-
V, S. 777), i.V.m. den  § 1,2,6,9,15 und 17 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-
Vorpommern (KAG) in der Bekanntmachung vom 12.04.2005 (GVOBL M-V, S. 146) und 
der Abwassersatzung der Stadt Sternberg vom 12.10.2004 wird nach Beschlussfassung 
der Stadtvertretung vom 18.12.2012 und nach Durchführung des Anzeigeverfahrens beim 
Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für 
die Abwasserbeseitigung der Stadt Sternberg erlassen: 
 
Artikel 1 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung der Stadt Sternberg vom 
12.10.2004 wird wie folgt geändert: 
 
 

§ 12  Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
 

Abschnitt 1, Absatz 2 erhält folgende Fassung 

Die Zusatzgebühr der Benutzungsgebühr A wird nach der Menge des Abwassers berechnet, 
das unmittelbar der Abwasseranlage zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter 
Abwasser. 
Als Abwassermenge gilt die dem Grundstück aus öffentlichen und privaten 
Wasserversorgungsanlagen zugeführte Wassermenge abzüglich der nachgewiesenen auf 
dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermenge, soweit der Abzug 
nicht nach Abs. 3 ausgeschlossen ist.  
Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermenge erfolgt nur durch 
geeichte, bei den Stadtwerken Sternberg erworbene Abzugszähler, die in Eigentum des 
Grundstücksbesitzers übergehen. Nach Ablauf der Eichfrist für Wasserzähler von 6 Jahren 
gem. Eichgesetz muss ein neuer Abzugszähler bei den Stadtwerken Sternberg erworben 
werden. 
Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung wird die Wassermenge um 18 m3 /Jahr für 
jede Großvieheinheit, bezogen auf den statistischen Umrechnungsschlüssel, herabgesetzt; 
der Gebührenberechnung wird mindestens eine Abwassermenge von 40 m3 /Jahr je Person 
zugrunde gelegt, sofern keine gesonderte Messung erfolgt. Maßgebend für die Berechnung 
ist die in dem Jahr durchschnittlich gehaltene Vielzahl und die durchschnittlich mit Wasser zu 
versorgende Personenzahl. 
Die dem Grundstück zugeführte Wassermenge wird durch Wassermesser ermittelt. Bei der 
Wassermenge aus der öffentlichen Versorgungsanlage gilt die für die Erhebung des 
Wassergeldes zugrunde gelegte Verbrauchsmenge. Lässt die oder der Gebührenpflichtige 
bei privaten Wasserversorgungsanlagen keinen Wassermesser einbauen, ist die Gemeinde 
berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführte Wassermenge zu schätzen. 
Hat ein Wassermesser nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die 
Wassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

Abschnitt II, Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

 
Die Benutzungsgebühr B beträgt 
 



a) als Abholgebühr, die für die Abfuhr der aus der Hauskläranlage abgepumpten Inhaltsstoffe 
berechnet wird, je m3 abgeholte Inhaltsstoffe  30,00 €. 
 
b) Als Abholgebühr, die für die Abfuhr der aus abflusslosen Grube abgepumpten 
Inhaltsstoffe berechnet wird, je m3 abgeholte Inhaltsstoffe  9,00 €. 
 
c) entfällt 
 
 
Artikel 2 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2013 in Kraft. 
 
 
Sternberg, den 18.12.2012     gez. Quandt 
        Bürgermeister 
 
 
Verfahrensvermerk 

Vorstehende 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 
Abwasserbeseitigung der Stadt Sternberg vom 12.10.2004 wurde dem Landrat des Landkreises Parchim als 
untere Rechtsaufsichtsbehörde gem. § 5Abs. 2 der KV M-V angezeigt. Der Landrat hat mit Schreiben vom 
15.02.13 keine Verletzung von Rechtsvorschriften geltend gemacht. 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 
Abwasserbeseitigung der Stadt Sternberg vom 12.10.2004 wird im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes 
Sternberger Seenlandschaft dem „Amtsblatt Sternberger Seenlandschaft“ Nr. 02/13 vom 09.02.2013 öffentlich 
bekannt. 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese 
nach § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres 
geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Genehmigungs-, Anzeige- oder 
Bekanntmachungsvorschriften. 

 


